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Weihnachtsgruß und Neujahrswünsche 2020 

Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, 
liebe Schwestern und Brüder im Dienst unseres Bistums,

in einem alten Weihnachtslied heißt es: 

Welche Wunder reich an Segen 
stellt uns dies Geheimnis dar! 
Seht, der kann sich selbst nicht regen, 
durch den alles ist und war.

Die Verse drücken ein Staunen über die wunderbare Menschwerdung Gottes 
aus, das schon den heiligen Augustinus erfüllte: 

„Er, der die Welt zusammenhält, lag in der Krippe: er war Säugling und Gottes 
Wort zugleich. Welch offensichtliche Ohnmacht und bewunderungswürdige 
Demut, in der sich die ganze Gottheit auf solche Weise verbarg!“

Der allmächtige Gott begibt sich in die Ohnmacht, um uns zu erlösen. Weil 
wir es schon so oft gehört und gefeiert haben, entgeht uns vielleicht die Un-
geheuerlichkeit dieses Geschehens: Gott wählt die Sterblichkeit des Menschen 
und die Machtlosigkeit des Neugeborenen, um uns aus dem Tod zu retten. Er 
schenkt uns das ewige Leben, indem er sich der Schutzlosigkeit aussetzt.

Liebe Schwestern und Brüder, ich danke Ihnen für Ihren Einsatz für das Evan-
gelium des menschgewordenen Gottes in unseren Pfarreien und Pastoralen 
Räumen und wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 
Neues Jahr 2020!

Ihr

Gregor Maria Hanke OSB
Bischof von Eichstätt
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Abweichend hiervon gelten bei Priestern mit Besoldung nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 
bis 5 der Priesterbesoldungsordnung der Diözese Eichstätt folgende Vomhundert-
sätze der jeweils zugeordneten Besoldungsgruppe des BayBesG:

– Besoldungsgruppe 3 (Art. 8 Abs. 1 Nr. 3):  85 v. H.
– Besoldungsgruppe 4 (Art. 8 Abs. 1 Nr. 4):  90 v. H.
– Besoldungsgruppe 5 (Art. 8 Abs. 1 Nr. 5): 100 v. H.

–  In § 9 der Satzung der Emeritenanstalt wird folgender Abs. 3 neu hinzugefügt:

Die Höhe der Ruhestandsbezüge beträgt 71,75 vom Hundert der ruhegehaltsfähi-
gen Dienstbezüge.

– In § 9 der Satzung der Emeritenanstalt wird folgender Abs. 4 neu hinzugefügt:

Bei schweren Dienstvergehen, insbesondere bei Vergehen, die eine Suspension 
oder sonstige Kirchenstrafen zur Folge haben können, kann der Bischof von Eich-
stätt unbeschadet der Bestimmungen in can. 281 §§ 1 und 2 CIC/1983 die Höhe 
der Ruhestandsbezüge nach Abs. 2 kürzen. Gegenüber Bischöfen braucht er hier-
zu die Zustimmung des Apostolischen Stuhles.

Die Satzungsänderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

Eichstätt, den 6. Dezember 2019

Gregor Maria Hanke OSB
Bischof von Eichstätt

Nr. 172  Satzung für die Kirchenstiftungen in den Pastoralräumen  
im Bistum Eichstätt 

Präambel

Wie nach Maßgabe des Bischöflichen Dekretes „Gemeinsam Kirche sein“ vom 
25. März 2017, das Kirche als Gemeinschaft von Gemeinschaften sieht, die Zu-
sammenarbeit im Pastoralraum auf pastoraler Ebene durch die Pfarrverbandskon-
ferenz (Pfarrverband 1) bzw. dem Pfarrgemeinderat (Pfarrverband 2) unterstützt 
wird, so soll die Kooperation in diesem Raum auf der administrativen Ebene zwi-
schen den Kirchenverwaltungen mit dieser Satzung weiter gefördert werden. 

Die Diözese Eichstätt leistet mit der Pfarreienfinanzierung einen wesentlichen Bei-
trag, um die Erfüllung des kirchlichen Auftrages nachhaltig zu gewährleisten.

1.  Die Kirchenstiftungen und Kirchenverwaltungen im Pastoralraum bleiben un-
verändert bestehen. Sie bilden eine Arbeitsgemeinschaft in analoger Anwen-
dung des Art. 25 KiStiftO. 

281

2.  Jeder Kirchenverwaltungsvorstand ist stimmberechtigtes Mitglied dieser Ar-
beitsgemeinschaft. Weiterhin entsendet jede Kirchenverwaltung ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied. 

3.  Der Leiter des Pastoralraums beruft die Sitzungen dieser Arbeitsgemeinschaft 
ein und leitet diese. Im Verhinderungsfall übernimmt diese Aufgabe der stell-
vertretende Leiter des Pastoralraums bzw. eine von der Diözese ernannte Per-
son. Für diese Sitzungen gelten die gesetzlichen Vorgaben, hier v. a. Art. 15-19, 
21 KiStiftO, für eine Kirchenverwaltungssitzung.

4.  Die Diözese Eichstätt lässt ihre Zuschüsse je Pastoralraum der Kirchenstiftung 
zukommen, die vom Leiter des Pastoralraums zu benennen ist. In der Regel  
ist dies die Pfarrkirchenstiftung am ersten Dienstort des leitenden Pfarrers. Im 
Folgenden wird diese Pfarrkirchenstiftung „leitende“ Pfarrkirchenstiftung ge-
nannt. 

5.  Aufgabe dieser Arbeitsgemeinschaft ist es vornehmlich, im Auftrag der Diözese 
Eichstätt die Verteilung ihrer Zuschüsse im Pastoralraum durchzuführen. Dazu 
ist die Gesamtsumme des jährlichen Zuschusses eines Pastoralraumes allen 
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft von der leitenden Pfarrkirchenstiftung 
mitzuteilen. Diese Gelder dienen ausschließlich der Finanzierung dieser drei 
Bereiche:

 a. Zentrale Aufgaben eines Pastoralraums:

  •  Diese sind von der Arbeitsgemeinschaft auch im Sinne von gemeinschaft-
lichen Aktivitäten zu definieren. 

  •  Diese Aufgaben werden von Angestellten im Pfarrbüro der leitenden 
Pfarrkirchenstiftung bzw. in anderen kirchlichen Einrichtungen wahrge-
nommen. Die dafür anfallenden Personal- und Sachkosten sind anteilig, 
d. h. nicht zwingend kostendeckend, damit zu bedienen.  

  •  Die Kosten sind buchhalterisch so zu erfassen, dass die Verwendung der 
Gelder für zentrale Aufgaben transparent und standardisiert ausgewertet 
werden kann.

 b.  Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse durch die jeweilige Kirchenstiftung 
im Pastoralraum:

  •  Örtliche Bedürfnisse sind für jede Kirchenstiftung im Pastoralraum zu be-
rücksichtigen.

  •  Dies sind im Wesentlichen Aufgaben, die dezentral am Ort der jeweiligen 
Kirchenstiftung und nicht zentral über die leitende Pfarrkirchenstiftung 
wahrgenommen werden.

 c. Fonds für Härtefälle:

  •  Der Härtefonds wird von der leitenden Pfarrkirchenstiftung verwaltet.
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  •  Es werden damit nur unvorhergesehene Härtefälle von Kirchenstiftungen 
unterstützt. Das Geld ist nicht für bedürftige natürliche Personen oder 
andere juristische Personen, z. B. kirchliche Vereine, zu verwenden.

  •  Über die Verwendung von Mitteln aus dem Härtefonds entscheidet die 
Arbeitsgemeinschaft unter Wahrung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen. 

  •  Nach Beschlussvorlage der Arbeitsgemeinschaft überweist die leitende 
Pfarrkirchenstiftung den entsprechenden Betrag an die jeweilige Kirchen-
stiftung.

  •  Die Arbeitsgemeinschaft entscheidet mit Beginn einer jeden Amtszeit der 
Kirchenverwaltungen über die Ausstattung des Härtefonds. Solange die-
se Gelder nicht für Härtefälle abgerufen werden, verbleiben diese bis 
spätestens zum Ende der Amtszeit der  Kirchenverwaltungen in der Ver-
waltung der leitenden Pfarrkirchenstiftung. Sollten die im Härtefonds be-
reitgestellten Mittel im Laufe der Amtszeit der Kirchenverwaltungen auf-
gebraucht sein, so entscheidet die Arbeitsgemeinschaft über die Höhe der 
Summe, die bis zum Ende der jeweiligen Amtszeit der Kirchenverwaltun-
gen noch in den Härtefonds einzustellen ist. Nicht verbrauchte Mittel des 
Härtefonds in der einen Amtszeit der Kirchenverwaltungen können auf 
Beschluss der Arbeitsgemeinschaft in die nächste Amtszeit der Kirchen-
verwaltungen übertragen werden. 

6.  Bei der Verteilung der Zuschüsse durch die Arbeitsgemeinschaft auf die unter 
Punkt 5 genannten drei Bereiche muss berücksichtigt werden, dass für jeden 
der drei Bereiche Gelder vorzusehen sind und die Aufteilung einstimmig in der 
Arbeitsgemeinschaft zu verabschieden ist. Gelingt es der Arbeitsgemeinschaft 
nicht, einen Verteilungsmodus einstimmig zu definieren, so ist innerhalb von 
vier Wochen die Stiftungsaufsicht der Diözese Eichstätt darüber in Kenntnis  
zu setzen. Für die Rechtsgültigkeit des von der Arbeitsgemeinschaft vorge-
schlagenen Verteilungsschlüssels muss jede Kirchenverwaltung im Nachgang 
für sich zustimmen. Dies gilt auch für spätere Änderungen des Verteilungs-
schlüssels. Erst wenn die Rechtsgültigkeit durch die schriftliche Zustimmung 
aller Kirchenverwaltungen gegeben ist, dürfen die Gelder im Pastoralraum ver-
teilt werden. 

7.  Der Verteilungsschlüssel ist bis zum 31.01. eines jeden Kalenderjahres für das 
jeweils laufende Haushaltsjahr von der Arbeitsgemeinschaft zu definieren und 
von den Kirchenverwaltungen zu beschließen. Auf dieser Grundlage sind die 
diözesanen Zuschüsse innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt von der leitenden 
Pfarrkirchenstiftung an alle Kirchenstiftungen im Pastoralraum weiterzuleiten. 

8.  Sollten bei der Verteilung der diözesanen Zuschüsse Fragen auftreten oder 
Unterstützung erforderlich sein,  ist  die Stiftungsaufsicht der Diözese Eichstätt 
hinzuziehen.



282

  •  Es werden damit nur unvorhergesehene Härtefälle von Kirchenstiftungen 
unterstützt. Das Geld ist nicht für bedürftige natürliche Personen oder 
andere juristische Personen, z. B. kirchliche Vereine, zu verwenden.

  •  Über die Verwendung von Mitteln aus dem Härtefonds entscheidet die 
Arbeitsgemeinschaft unter Wahrung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen. 

  •  Nach Beschlussvorlage der Arbeitsgemeinschaft überweist die leitende 
Pfarrkirchenstiftung den entsprechenden Betrag an die jeweilige Kirchen-
stiftung.

  •  Die Arbeitsgemeinschaft entscheidet mit Beginn einer jeden Amtszeit der 
Kirchenverwaltungen über die Ausstattung des Härtefonds. Solange die-
se Gelder nicht für Härtefälle abgerufen werden, verbleiben diese bis 
spätestens zum Ende der Amtszeit der  Kirchenverwaltungen in der Ver-
waltung der leitenden Pfarrkirchenstiftung. Sollten die im Härtefonds be-
reitgestellten Mittel im Laufe der Amtszeit der Kirchenverwaltungen auf-
gebraucht sein, so entscheidet die Arbeitsgemeinschaft über die Höhe der 
Summe, die bis zum Ende der jeweiligen Amtszeit der Kirchenverwaltun-
gen noch in den Härtefonds einzustellen ist. Nicht verbrauchte Mittel des 
Härtefonds in der einen Amtszeit der Kirchenverwaltungen können auf 
Beschluss der Arbeitsgemeinschaft in die nächste Amtszeit der Kirchen-
verwaltungen übertragen werden. 

6.  Bei der Verteilung der Zuschüsse durch die Arbeitsgemeinschaft auf die unter 
Punkt 5 genannten drei Bereiche muss berücksichtigt werden, dass für jeden 
der drei Bereiche Gelder vorzusehen sind und die Aufteilung einstimmig in der 
Arbeitsgemeinschaft zu verabschieden ist. Gelingt es der Arbeitsgemeinschaft 
nicht, einen Verteilungsmodus einstimmig zu definieren, so ist innerhalb von 
vier Wochen die Stiftungsaufsicht der Diözese Eichstätt darüber in Kenntnis  
zu setzen. Für die Rechtsgültigkeit des von der Arbeitsgemeinschaft vorge-
schlagenen Verteilungsschlüssels muss jede Kirchenverwaltung im Nachgang 
für sich zustimmen. Dies gilt auch für spätere Änderungen des Verteilungs-
schlüssels. Erst wenn die Rechtsgültigkeit durch die schriftliche Zustimmung 
aller Kirchenverwaltungen gegeben ist, dürfen die Gelder im Pastoralraum ver-
teilt werden. 

7.  Der Verteilungsschlüssel ist bis zum 31.01. eines jeden Kalenderjahres für das 
jeweils laufende Haushaltsjahr von der Arbeitsgemeinschaft zu definieren und 
von den Kirchenverwaltungen zu beschließen. Auf dieser Grundlage sind die 
diözesanen Zuschüsse innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt von der leitenden 
Pfarrkirchenstiftung an alle Kirchenstiftungen im Pastoralraum weiterzuleiten. 

8.  Sollten bei der Verteilung der diözesanen Zuschüsse Fragen auftreten oder 
Unterstützung erforderlich sein,  ist  die Stiftungsaufsicht der Diözese Eichstätt 
hinzuziehen.

283

Inkraftsetzung

Gemäß c. 29 i. V. mit c. 8 § 2 und c. 94 § 3 CIC weise ich die „Satzung für die 
Kirchenstiftungen in den Pastoralräumen im Bistum Eichstätt“ zur Promulgation im 
Pastoralblatt des Bistums Eichstätt an; sie tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Das Allgemeine Dekret „Satzung für die Kirchenstiftungen und Kirchenverwal-
tungen in den Pastoralräumen im Bistum Eichstätt“ vom 25. März 2017 setze ich 
hiermit außer Kraft.

Gemäß c. 16 § 1 CIC erkläre ich, dass die „Satzung für die Kirchenstiftungen in 
den Pastoralräumen im Bistum Eichstätt“ als Spezialgesetz bezüglich der „Ord-
nung für kirchliche Stiftungen. Satzungen und Wahlordnungen für die gemeind-
lichen und gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen“ in der jeweils geltenden Form zu verstehen ist.

Eichstätt, den 6. Dezember 2019

Gregor Maria Hanke OSB
Bischof von Eichstätt

Nr. 173  Inkraftsetzung des Beschlusses der Regionalkommission Bayern  
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 18. Juli 2019 der Arbeits
rechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes   

Die Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am 18. Juli 2019 folgenden Beschluss 
gefasst, den ich hiermit für die Diözese Eichstätt in Kraft setze. 

Änderungen in der Anlage 7 Abschnitt B II zu den AVR

Festlegung von Werten im neuen Abschnitt G zur Anlage 7 zu den AVR

I. Übernahme der mittleren Werte

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom  
4. Juli 2019 wird hinsichtlich aller dort beschlossenen mittleren Werte mit der 
Maßgabe übernommen, dass alle dort beschlossenen mittleren Werte zu densel-
ben Zeitpunkten als neue Werte für den Bereich der Regionalkommission Bayern 
festgesetzt werden.


